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Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  

 

Unternehmen: Interlloyd Versicherungs-AG                      
                                                                     

Produkt: Privathaftpflichtversicherung  
   

 
Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden 
Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen und Leistungs-
übersicht). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Privathaftpflichtversicherung an.  Diese schützen Sie gegen Schadenersatzansprüche von Dritten, für 
die Sie verantwortlich sind. 

 

 
Was ist versichert? 
Eine Privathaftpflichtversicherung prüft die gegen Sie 
geltend gemachten Haftpflichtansprüche, bezahlt be-
rechtigte Ansprüche und wehrt unberechtigte Ansprü-
che ab.  
Privathaftpflicht-Schutz 
 Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die we-

sentlichen Haftungsrisiken Ihres Privatlebens, 
dazu gehören zum Beispiel von Ihnen verur-
sachte Schäden 
 als Teilnehmer im Straßenverkehr als Fuß-

gänger oder Radfahrer. 
 bei der Ausübung von Sport. 
 als Bewohner einer Wohnung oder eines Ein-

familienhauses – egal, ob Sie Mieter oder Ei-
gentümer sind. 

 durch  elektronischen Datenaustausch im In-
ternet. 

 Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf 
weitere Personen erstrecken, wie z.B. Ihre 
Ehe- oder Lebenspartner und Ihre Kinder 

. 
 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 
können Sie der Leistungsübersicht oder auch Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen. 

 
 

Was ist nicht versichert? 
Bestimmte Risiken sind nicht versichert. Dazu gehö-
ren zum Beispiel: 
Im Privathaftpflicht-Schutz 

x berufliche Tätigkeiten, soweit sie nicht ausdrück-
lich mitversichert sind. 

x das Führen von Kraftfahrzeugen 

x das Halten von eigenen Hunden und Pferden.  
 
Wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist 
diese bei jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen. 

    
  

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versi-
chern. Sonst müssten wir einen erheblich höheren 
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen, 
zum Beispiel Schäden 

! aus vorsätzlicher Handlung. 

! zwischen mitversicherten Personen. 

! durch den Gebrauch eines versicherungspflichti-
gen Kraft- oder Luftfahrzeugs. 

! aus ungewöhnlicher und gefährlicher Beschäfti-
gung. 
 

 

 
Wo bin ich versichert? 
 Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 
 Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts (zum Beispiel im Urlaub) einen Haftpflicht-

schaden verursachen, sind Sie geschützt. 
 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen zum Beispiel folgende Verpflichtungen: 
− Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
− Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden müs-

sen.  
− Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben. 
− Sie müssen so weit wie möglich den Schaden abwenden bzw. mindern und uns bei der Schadenermittlung und 

Schadenregulierung zu unterstützen. 
 

 
Wann und wie zahle ich?  
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die 
weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das 
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, 
den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. Bitte beachten Sie, dass eine monatliche Zahlweise nur möglich ist, wenn 
wir den Beitrag von ihrem Konto abbuchen. 
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Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass 
Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben.  
Die Versicherung gilt für den zunächst vereinbarten Zeitraum. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?  
− Sie können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlänge-

rungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).  
− Sie können den Vertrag auch nach Eintritt eines Schadenfalls vorzeitig kündigen. 
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